
 
Auszug:  §92c SGB XI: Pflegestützpunkte – Absatz 5 
 
 
 
(5) 
Der Aufbau der in der gemeinsamen Trägerschaft von Pflege- und Krankenkassen 
sowie den nach Landesrecht zu bestimmenden Stellen stehenden Pflegestützpunkte 
ist im Rahmen der verfügbaren Mittel bis zum 30. Juni 2011 entsprechend dem je-
weiligen Bedarf mit einem Zuschuss bis zu 45 000 Euro je Pflegestützpunkt zu för-
dern; der Bedarf umfasst auch die Anlaufkosten des Pflegestützpunktes. Die Förde-
rung ist dem Bedarf entsprechend um bis zu 5 000 Euro zu erhöhen, wenn Mitglieder 
von Selbsthilfegruppen, ehrenamtliche und sonstige zum bürgerschaftlichen Enga-
gement bereite Personen und Organisationen nachhaltig in die Tätigkeit des Stütz-
punktes einbezogen werden. Der Bedarf, die Höhe des beantragten Zuschusses, der 
Auszahlungsplan und der Zahlungsempfänger werden dem Spitzenverband Bund 
der Pflegekassen von den in Satz 1 genannten Trägern des Pflegestützpunktes im 
Rahmen ihres Förderantrags mitgeteilt. Das Bundesversicherungsamt zahlt die För-
dermittel nach Eingang der Prüfungsmitteilung des Spitzenverbandes Bund der Pfle-
gekassen über die Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen an den Zahlungsemp-
fänger aus. Die Antragsteller haben dem Spitzenverband Bund der Pflegekassen 
spätestens ein Jahr nach der letzten Auszahlung einen Nachweis über die zweckent-
sprechende Verwendung der Fördermittel vorzulegen. 
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